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Vorbemerkung 

Fritz Schulz hat vor knapp 90 Jahren mit dem "System der Rechte auf den 
Eingriffserwerb" in methodischer Hinsicht ein Beispiel gegeben, das nichts an 
Aktualität verloren hat und auch für den Verwendungsersatz fruchtbar gemacht 
werden kann. Er stellte fest, daß die von ihm verfolgte Problematik des Eingriffs
erwerbs an zahlreichen, aber weit auseinanderliegenden Punkten unseres Rechts 
auftritt; nichts anderes gilt für den Verwendungsersatz. Was Schulz als Ausgangs
punkt und Ziel seiner Arbeit in deren Vorwort skizziert, eignet sich auch als 
treffendes Vorwort für die vorliegende Untersuchung des Verwendungsersatzes: 

"In dieser Diaspora [der einschlägigen Vorschriften] liegt der Grund dafür, daß 
man die verschiedenen Erscheinungsfonnen dieses Rechts noch nie unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Zusammengehörigkeit untersucht hat. Man hat jeden einzel
nen Fall isoliert für sich behandelt und die unvenneidliche Folge war hier wie 
immer: die rechtliche Nonnierung der einzelnen Fälle zeigt eine bunte Fülle von 
Besonderheiten und Verschnörkelungen, zu denen die Gesetzgeber und die inter
pretierenden Juristen gelangt sind, weil sie die Verwandtschaft der Fälle nicht 
erkannt haben. Fehlt aber ein vernünftiger Grund dafür, ähnliche Fälle verschie
den zu behandeln, so ist die Fülle der Variationen unter allen Umständen unnütz 
und gefahrlich zugleich, schon deshalb, weil jeder neue Rechtssatz einer neuen 
Interpretation bedarf. 

Dieses ,System' versucht zum ersten Male das Material zu bieten für eine ver
einheitlichende und vereinfachende Gestaltung dieser Nonnen, demgesetzgeben
den Juristen für eine konzentrierende Umgestaltung, dem rechtsanwendenden für 
eine konzentrierende Ausgestaltung. Ein skizzenhafter Aufriß, ein bloßes Zusam
mennotieren der Fälle, hätte nicht genügt. Man muß bei den einzelnen Fällen die 
sich oft wiederholenden und doch von einander unabhängigen Erörterungen 
unserer Theorie und Praxis im Zusammenhang lesen, um die Zusammengehörig
keit der Fälle und zugleich die unmotivierten, ,nur historisch erklärlichen' Aus
biegungen unserer Gesetze und ihrer Interpreten als solche zu erkennen. Dann 
stellt sich die Sehnsucht nach einer Vereinfachung und Vereinheitlichung von 
selbst ein." I 

Um keinen Zweifel an den Zielen der folgenden Untersuchung zu lassen, 
schließt diese Vorbemerkung mit der treffenden Bemerkung von Jakobs: 

I AcP \05,3 f. 
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"Widersprüche werden nicht dadurch verbindlich, daß sie in das Gesetz ein
gehen, sondern gerade eine Respektierung des Gesetzes gebietet die Auflösung 
eines in ihm festgestellten Widerspruchs."2 

Tübingen, im Juni 1999 David Oreiner 

2 Unmöglichkeit und Nichterfüllung, S. 126. 



1. Teil 

Einführung in die Problematik 

I. Der den Verwendungsersatzfällen zugrundeliegende Sachverhalt 
und seine kasuistische gesetzliche Regelung 

I. Der Grund/all und das terminologische Problem 

Alle Verwendungsersatzfälle lassen sich auf den folgenden Sachverhalt zu
rückführen: 

Der Besitzer einer Sache (oder Sachgesamtheit, z.B. einer Erbschaft) tätigt Aufwendun
gen, die der Sache irgendwie zugute kommen. Anschließend wird die Sache herausver
langt (sei es aufgrund dinglicher oder obligatorischer Berechtigung). Vor oder nach 
Rückgabe der Sache verlangt der Besitzer vom Herausgabeberechtigten Ersatz der Ver
wendungen. 

Die rechtliche Erfassung dieses Grundfalles stößt schon bei der Terminologie 
auf Schwierigkeiten. Was sind Aufwendungen? Was sind Verwendungen? 

Weder der eine noch der andere Begriff ist gesetzlich definiert. Das war kein 
Versehen, sondern wird in den Motiven - im Rahmen einer Vorbemerkung zu den 
allgemeinen Vorschriften des Sachenrechts - hinsichtlich der Verwendungen 
folgendermaßen begründet: 

"Einige Kodifikationen dehnen die allgemeinen Vorschriften über Sachen auch auf die 
Verwendungen aus. In dem sächs. G.B. § 77 heißt es: ,Unter Verwendungen werden 
der auf eine Sache gemachte Aufwand und die durch eine Sache veranlaßten Ausgaben 
begriffen .... ' 

Die Aufnahme derartiger a\lgemeiner Sätze in das bürgerliche Gesetzbuch ist jedoch 
nicht rathsam. Der Begriff der Verwendungen ist der bisherigen Theorie und Praxis 
vö\lig geläufig, und es ist nicht zu besorgen, daß der Mangel einer Legaldefinition zu 
irrigen Auffassungen derjenigen Vorschriften führen werde, welche mit diesen Vor
schriften operieren.' Wo der Entwurf die notwendigen von den nützlichen Verwen
dungen oder beide Kategorien von einer dritten unterscheidd wird aus den bezügli-

, Hier verweist im Originaltext eine Fußnote auf die Normen des E I, die sich mit Ver
wendungen befassen; die Auflistung entspricht (in der §§-Zählung des E I) im wesentli
chen derjenigen, die sogleich im Text unter 2 zu finden ist. 

2 Hier werden im Originaltext die §§ 464, 496, 514, 553 und 1159 E I zitiert. Zu diesen 
Vorschriften und der aus ihnen sich ergebenden "Bedeutung und Tragweite" der ver-
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chen Bestimmungen mit Hülfe der Rechtswissenschaft auch die Bedeutung und Trag
weite dieser Unterscheidung ohne Schwierigkeiten sich ergeben. Die Aufstellung 
allgemein maßgebender Normen würde, da dieselben immer mehr oder weniger 
doktrinär ausfallen müßten, die Rechtsanwendung nur erschweren, jedenfalls die 
richtige Würdigung der Fälle nicht erleichtern.'d 

Die in den Motiven geäußerte Befürchtung hat sich leider trotz Fehlens einer 
Legaldefinition der Verwendung bewahrheitet. Rechtsprechung und Rechts
wissenschaft haben sich seit Inkrafttreten des BGB bemüht, den Begriff der Ver
wendung zu definieren und abzugrenzen; tatsächlich haben diese Bemühungen 
die Rechtsanwendung aber eher erschwert als erleichtert. Denn hinter den De
fmitionsversuchen4 steht die Vorstellung, das Vorliegen einer Verwendung sei 
konstitutiv für das Entstehen des Verwendungs ersatzanspruchs bzw. für die "Ver
wendungshaftung" . Wenn das zuträfe, wäre eine konturenscharfe Definition des 
Begriffs der Verwendung tatsächlich erforderlich, um den Anwendungsbereich 
der Haftung erfassen zu können. In Wirklichkeit hängt der Ersatzanspruch aber 
keineswegs von den Nuancen des Verwendungsbegriffs ab; vielmehr hängt um
gekehrt der juristische Gehalt des Begriffs "Verwendungsersatz" davon ab, unter 
welchem Haftungsaspekt der konkrete Fall jeweils betrachtet wird. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem "Begriff' der Verwendung ist aus den genannten 
Gründen daher nicht erforderlich; es erübrigt sich an dieser Stelle auch ein 
Eingehen auf die verschiedenen Kategorien von Verwendungen, deren Bedeutung 
sich - wie in den Motiven aaO. zu Recht vermerkt wurde - im Einzelfall aus den 
jeweiligen Bestimmungen ergibt. 

Nichtsdestoweniger kann auch in dieser Arbeit auf eine allgemeine Begriffs
bestimmung nicht völlig verzichtet werden. Zur Beschreibung des Sachverhalts 
ist sie unumgänglich; Rechts/olgen sind daraus aber - wie gesagt - nicht ab
zuleiten. Der Begriff der Aufwendung ist ohnehin weitgehend außer Streit: man 
versteht darunter freiwillige Vermögensopfer im weitesten Sinne. Der Begriff der 
Verwendung hat demgegenüber eine Doppelbedeutung. Zum einen bedeutet 

schiedenen Kategorien von Verwendungen vgl. unten im 2. Teil, 4. Kap., bei den heutigen 
§§ 450, 2381, 547, 601,1216, die den zuvor genannten §§ des E I entsprechen. 

) Motive bei Mugdan III, S. 17; Hervorheb. i.O. In den Motiven bei Mugdan III, S. 229 
findet sich ferner eine weitere - nicht als Legaldefinition in das Gesetz übernommene -
Begriffsbestimmung der Verwendungen als "Geschäfte, deren wirthschaftlicher Erfolg 
dem dinglich Berechtigten in irgend einer Weise zu gute kommt." Diese Definition, die der 
Begründung des sachenrechtlichen Teilentwurfs von Johow entstammt (vgl. unten im 2. 
Teil, 2. Kap., 1. Abschn., 11 1 im Text zu Fn. 170), steht nicht in Widerspruch zu der 
Definition des § 77 sächs. G .B. Denn anders als letztere zielt sie nicht darauf ab, den realen 
Lebensvorgang zu beschreiben, sondern definiert die Verwendung aus der Sicht der 
(bereicherungsrechtlichen) Rechtsfolge. In beiden Definitionen manifestiert sich somit 
lediglich die sogleich im Text anzusprechende Doppelbedeutung der Begriffe "Verwen
dung" bzw. "Verwendungsersatz". 

4 Überblick über den Meinungsstand bei Staudinger/Gursky, Vor §§ 994-1003, Rn. 4 ff. 
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"Verwendung" eine Aufwendung "auf eine Sache", ein Vennögensopfer also, das 
sich von anderen Aufwendungen nur durch die besondere Zweckrichtung unter
scheidet; in diesem Sinne ist "Aufwendung" der Oberbegriff und "Verwendung" 
ein spezieller Unterfal1. 5 Zum anderen bezeichnet der Begriff die konkrete Maß
nahme bzw. die tatsächliche Veränderung der Sache, also den Aufwendungs
erfolg.6 

Wie der Begriff der Verwendung hat auch der Begriff "Verwendungs ersatz" 
eine im Wortsinne doppelte Bedeutung. Zum einen kann damit Ersatz der Ver
wendung im erstgenannten Sinne gemeint sein: dann geht es um den Ersatz der 
Aufwendungen. Zum anderen kann Ersatz der Verwendung im zweitgenannten 
Sinne gemeint sein: dann geht es um den Ersatz des Aufwendungserfolgs, was -
jedenfalls soweit der Erfolg nicht körperlich herausgebbar ist - im Ergebnis Ersatz 
des Wertes des Aufwendungserfolgs bedeutet. Der Unterschied ist nicht nur 
theoretischer Natur. Seine praktische Bedeutung zeigt sich dann, wenn der Auf
wendungserfolg weniger wert ist als der darur betriebene Aufwand; z.B. kann der 
Aufwendungserfolg von vornherein nicht eingetreten sein (sog. fehlgeschlagene 
oder frustrierte Aufwendung), oder er hat sich im Laufe der Zeit abgenutzt 
(verschlechtert) oder ist womöglich ganz weggefallen. Schon die Mehrdeutigkeit 
des Begriffs "Verwendungsersatz" impliziert somit die Notwendigkeit, Grund 
und IIlhalt der Verwendungsersatzhaftung jenseits der unscharfen Begrifflich
keiten aufzudecken. 

2. Die gesetzliche Regelung 

Die rechtliche Erfassung des "Verwendungsersatz-Grundfalles" stößt auf 
weitere Schwierigkeiten bei dem Versuch, die einschlägigen gesetzlichen Vor
schriften zu ennitteln. Denn weil die Verwendungen - wie soeben ausgeruhrt -
nur Unterfalle des Oberbegriffs der "Aufwendungen" sind, ist jede Vorschrift, die 
von Aufwendungen handelt,7 zugleich eine (potentielle) Verwendungsersatznonn. 
Trotzdem lassen sich die folgenden Bestimmungen in dem Sinne als spezifische 
"Verwendungsersatzvorschriften" klassifizieren, daß sie - in verschiedener 

5 Das entspricht der in den Motiven aaO. angeführten Definition des § 77 sächs. G.B. 
und dem Gebrauch der Begriffe, der sich in den Beratungen des BGB und im geltenden 
Gesetz fast durchgehend nachweisen läßt. Im großen und ganzen ist diese Begriffsbestim
mung auch heute h.M. (vgl. nur StaudingeriGursky, aaO., Rn. 4 mwN., sowie die De
finition des BGH in st. Rspr., zuletzt in NJW 1996,921: "Verwendungen sind Vermögens
aufwendungen, die der Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Sache 
dienen"). 

6 So auch StaudingeriGursky, aaO., Rn. 10. 

7 Abgesehen von einigen der sogleich im Text erwähnten Normen z.B. die §§ 196 I Nr. 
11 und 12; 25111; 257; 526; 538 11; 552; 633 III; 642 11; 652 11; 654; 669; 670; 683; 693; 
1298; 1835; 1978 III; 1991; 205011. 
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